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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 
zur 06. Sitzung des Programmausschusses Programmdirektion 

in der XVII. Amtsperiode des Fernsehrates  

am 20. November 2025 per Videokonferenz  

 

 

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 05. Sitzung des Programmausschusses 
Programmdirektion in der XVII. Amtsperiode am 14. August 2025 in Mainz 

 

 Der Programmausschuss Programmdirektion genehmigt die Niederschrift über die  

05. Sitzung des Programmausschusses Programmdirektion in der XVII. Amtsperiode am 

14. August 2025 in Mainz in der ausgegebenen Fassung. 

 
 
 
TOP 3 Wirtschafts- und Finanzberichterstattung in den ZDF-Angeboten 

FR 15/25 
 
Der Programmausschuss Programmdirektion empfiehlt dem Fernsehrat, wie folgt zu 

beschließen: 

 Der Fernsehrat nimmt die Vorlage FR 15/25 – Wirtschafts- und Finanzberichterstattung 

in den ZDF-Angeboten zur Kenntnis. 

 
 
 
TOP 4 Stand und Entwicklung von ZDFneo 

FR 19/25 
 

Der Programmausschuss Programmdirektion empfiehlt dem Fernsehrat, wie folgt zu 

beschließen: 

 Der Fernsehrat nimmt die Vorlage FR 19/25 – Stand und Entwicklung von ZDFneo zur 

Kenntnis. 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse zur Sitzung 06./XVII.  20. November 2025 

TOP 5 Stand und Entwicklung von funk 

FR 20/25 
 

Der Programmausschuss Programmdirektion empfiehlt dem Fernsehrat, wie folgt zu 

beschließen: 

 Der Fernsehrat nimmt die Vorlage FR 20/25 – Stand und Entwicklung von funk zur 

Kenntnis. 

 
 
 
TOP 6 Programmbeschwerden an den Fernsehrat 

a Programmbeschwerde vom 30.07.2025 zur Sendung 
„logo! no.front – Bereit dein Land zu verteidigen – Ja oder Nein?“ 
vom 12.07.2025 (KiKA) 

 

Die Vorsitzende hält fest: 

 Der Programmausschuss Programmdirektion hat in seiner Funktion als 

Beschwerdeausschuss keinen Verstoß gegen die für das ZDF geltenden 

Rechtsvorschriften festgestellt. 

 Der Programmausschuss Programmdirektion empfiehlt dem Fernsehrat einstimmig, 

gemäß § 21 Absatz 3 der ZDF-Satzung zu beschließen:  

Der Fernsehrat weist die Programmbeschwerde vom 30.07.2025 zur Sendung „logo! 

no.front – Bereit dein Land zu verteidigen – Ja oder Nein?“ vom 12.07.2025 (KiKA) als 

unbegründet zurück. 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse zur Sitzung 06./XVII.  20. November 2025 

b Programmbeschwerde vom 05.08.2025 zur Sendung 
„logo! no.front – Bereit dein Land zu verteidigen – Ja oder Nein?“ 
vom 12.07.2025 (KiKA) 

 

Die Vorsitzende hält fest: 

 Der Programmausschuss Programmdirektion hat in seiner Funktion als 

Beschwerdeausschuss keinen Verstoß gegen die für das ZDF geltenden 

Rechtsvorschriften festgestellt. 

 Der Programmausschuss Programmdirektion empfiehlt dem Fernsehrat einstimmig, 

gemäß § 21 Absatz 3 der ZDF-Satzung zu beschließen:  

Der Fernsehrat weist die Programmbeschwerde vom 05.08.2025 zur Sendung „logo! 

no.front – Bereit dein Land zu verteidigen – Ja oder Nein?“ vom 12.07.2025 (KiKA) als 

unbegründet zurück. 

 

 

c Programmbeschwerde vom 06.09.2025 zum Podcast 
„Brave Mädchen“ (funk) – Mehrfachbeschwerde 

 

Die Vorsitzende hält fest: 

 Der Programmausschuss Programmdirektion hat in seiner Funktion als 

Beschwerdeausschuss keinen Verstoß gegen die für das ZDF geltenden 

Rechtsvorschriften festgestellt. 

 Der Programmausschuss Programmdirektion empfiehlt dem Fernsehrat bei einer 

Gegenstimme und drei Enthaltungen, gemäß § 21 Absatz 3 der ZDF-Satzung zu 

beschließen: 

Der Fernsehrat weist die Programmbeschwerde vom 06.09.2025 zum Podcast 

„Brave Mädchen“ (funk) – Mehrfachbeschwerde als unbegründet zurück. 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse zur Sitzung 06./XVII.  20. November 2025 

d  Programmbeschwerde vom 15.09.2025 zur Sendung 
„Markus Lanz“ vom 11.09.2025 - Mehrfachbeschwerde 

 

Die Vorsitzende hält fest: 

 Der Programmausschuss Programmdirektion hat in seiner Funktion als 

Beschwerdeausschuss keinen Verstoß gegen die für das ZDF geltenden 

Rechtsvorschriften festgestellt. 

 Der Programmausschuss Programmdirektion empfiehlt dem Fernsehrat bei einer 

Enthaltung, gemäß § 21 Absatz 3 der ZDF-Satzung zu beschließen: 

Der Fernsehrat weist die Programmbeschwerde vom 15.09.2025 zur Sendung 

„Markus Lanz“ vom 11.09.2025 – Mehrfachbeschwerde als unbegründet zurück. 

 
 
 

TOP 7 Verschiedenes 

 

 Der Programmausschuss Programmdirektion bestätigt als nächsten Sitzungstermin 

Donnerstag, 05. März 2026, 10:00 Uhr in Mainz. 
 


